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(54) LOKOMOTIVRAHMEN MIT FAHRBAHNRÄUMER FÜR EIN SCHIENENFAHRZEUG

(57) Ein Lokomotivrahmen (10) für ein Schienenfahr-
zeug, insbesondere eine Lokomotive, wie eine Mittelfüh-
rerhauslokomotive, zum Aufnehmen und Tragen von
Fahrzeugkomponenten, umfasst einen an einem in
Längsrichtung (L) des Lokomotivrahmens (10) weisen-
den Ende angebrachten Fahrbahnräumer (1) und we-

nigstens eine abschnittsweise oberhalb des Fahrbahn-
räumers (1) angeordnete, flächige Anhebepratze (61,
63) für eine Hebevorrichtung zum Anheben des Schie-
nenfahrzeugs, insbesondere zum Untergreifen durch ei-
ne Hebevorrichtung, wie einen von vertikal unten anzu-
setzenden Hubzylinder. (Fig. 1)
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Fahr-
bahnräumer, insbesondere einen Fahrbahnräumer mit
Schneepflugfunktion, sowie einen Lokomotivrahmen mit
einem Fahrbahnräumer für ein Schienenfahrzeug, ins-
besondere eine Mittelführerhauslokomotive. Des Weite-
ren betrifft die vorliegende Erfindung eine Lokmotive, ins-
besondere eine Mittelführerhauslokomotive, mit einem
Fahrbahnräumer und/oder einem Lokomotivrahmen.

Hintergrund

[0002] Schienenfahrzeuge, insbesondere Lokomoti-
ven, wie auch Mittelführerhauslokomotiven, werden in
der Regel mit Fahrbahnräumern ausgestattet, die insbe-
sondere zur Erfüllung der Lastannahmen und Ausfüh-
rungskriterien der DIN EN 15227 ausgebildet sind und
jedenfalls in Europa zur Pflichtausstattung von Schie-
nenfahrzeugen gehören. Die Fahrbahnräumer dienen
grundsätzlich dazu, Hindernisse aus der Fahrbahnspur
des Schienenfahrzeugs wegräumen zu können und fer-
ner auch dazu, einen Schutz bei Kollision mit auf den
Schienen befindlichen Hindernissen zu bewerkstelligen.
In einer bevorzugten Ausführung von Fahrbahnräumern
haben diese zugleich eine Schneepflugfunktion, welche
zumindest in Europa nicht verpflichtend ist. Fahrbahn-
räumer werden im Allgemeinen auch als gepfeilte Bal-
kenabweiser bezeichnet, da sie aus zwei pfeil- oder V-
förmig zueinander ausgerichteten Räumungssegmen-
ten bestehen können, um etwaige Hindernisse aus der
Fahrspur des Schienenfahrzeugs abweisen bzw. ablei-
ten zu können.
[0003] Eine stetige Herausforderung bei der Konstruk-
tion und Auslegung von Schienenfahrzeugen, insbeson-
dere Lokomotiven, besteht darin, dass diese aufgegleist
bzw. eingegleist werden müssen, wozu in der Regel am
Lokomotivrahmen vordefinierte Kopplungsschnittstellen
vorgesehen sind, an denen eine Hebevorrichtung anset-
zen kann, um die Lokomotive anheben zu können. Glei-
ches gilt auch im Falle eines Unfalls und/oder einer Be-
schädigung der Lokomotive, bei der es notwendig ist,
entweder die Lokomotive zu entgleisen oder im Falle ei-
nes frontseitigen Aufpralls, bei dem eine Beschädigung
des Fahrbahnräumers und/oder tragender Rah-
menstrukturen im Frontbereich einhergegangen ist, eine
möglichst schnelle Wartung und/oder Reparatur des
Schienenfahrzeugs zu ermöglichen, um den Betrieb der
Lokomotive möglichst schnell wieder beginnen zu kön-
nen.
[0004] Im Stand der Technik gibt es verschiedene An-
hebesysteme zum Aufgleisen eines Schienenfahrzeugs.
Beispielsweise ist aus der EP 3 019 381 B1 ein Anhebe-
system für eine Lokomotive bekannt, das kupplungsar-
tige Greiflaschen aufweist, die an einem frontseitig im
Bereich des Fahrbahnräumers angeordneten Lokomo-
tivrahmen eine feste Ankopplungsstruktur hintergreifen
können, um so die Lokomotive anheben zu können.

[0005] Das in der EP 3 019 381 B1 beschriebene An-
hebesystem ist jedoch konstruktiv aufwendig und erfor-
dert einen hohen Platzbedarf sowie insbesondere eine
Zugriffsmöglichkeit von vorne oben hinter den Fahrbahn-
räumer auf die Ankopplungsstruktur. Im Schadensfall,
beispielsweise bei einem Frontaufprall, kann es aber ge-
rade vorkommen, dass der Fahrbahnräumer und/oder
dahinter befindliche Rahmenkomponenten beschädigt
sind, sodass die Zugänglichkeit unterbunden ist. In die-
sem Fall ist es dann zunächst notwendig, wenigstens
den Fahrbahnräumer und gegebenenfalls noch weitere
Komponenten der Lokomotive zerstörerisch zu demon-
tieren, um die Zugänglichkeit zur Entkopplungsstruktur
zu ermöglichen.

Zusammenfassung

[0006] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, die Nachteile aus dem Stand der Technik zu
überwinden, insbesondere einen Fahrbahnräumer und
einen Lokomotivrahmen dahingehend zu verbessern,
dass das Anheben des Schienenfahrzeugs erleichtert ist,
insbesondere die Zugänglichkeit für eine Anhebevorrich-
tung zum Anheben des Schienenfahrzeugs verbessert
ist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der
unabhängigen Ansprüche gelöst.
[0008] Danach ist ein Fahrbahnräumer für ein Schie-
nenfahrzeug, insbesondere eine Lokomotive, wie eine
Mittelführerhauslokomotive, bereitgestellt. Der Fahr-
bahnräumer kann fest mit einem Lokomotivrahmen des
Schienenfahrzeugs verbunden sein. Der Lokomotivrah-
men dient grundsätzlich dazu, Fahrzeugkomponenten
zu tragen bzw. daran zu befestigen, wie beispielsweise
die Antriebs- und Hilfseinheiten sowie die Aufbauten, wie
beispielsweise das Führerhaus. Beim erfindungsgemä-
ßen Lokomotivrahmen handelt es sich insbesondere um
einen selbsttragenden Rahmen, an dem in nicht-tragen-
der Weise alle Baugruppen des Schienenfahrzeugs be-
festigt, insbesondere angeschraubt, werden können und
der im Wesentlichen vollständig die Tragfunktion über-
nimmt und/oder eine genügend große Stabilität aufweist,
um sämtliche zu befestigenden Fahrzeugkomponenten
zu tragen. Beispielsweise besitzt der Fahrbahnräumer
eine Schneepflugfunktion.
[0009] Der erfindungsgemäße Fahrbahnräumer um-
fasst zwei Räumschilder, die zur Bildung einer V- oder
Pfeil-förmigen insbesondere kontinuierlichen Räu-
mungsfront angeordnet sind. Dadurch ist der Fahrbahn-
räumer dazu in der Lage, Hindernisse aus der Fahrbahn-
spur des Schienenfahrzeugs mittels der in Bezug auf ei-
ne Längsrichtung und/oder eine Fahrtrichtung des Schie-
nenfahrzeugs geneigten Räumschilder wegräumen oder
ableiten zu können und/oder dazu, einen Schutz bei Kol-
lision mit auf den Schienen befindlichen Hindernissen zu
bewerkstelligen, indem der Fahrbahnräumer zum einen
Fahrwerk- oder Rahmenkomponenten des Schienen-
fahrzeugs schützt und diese ferner aus der Fahrbahn-
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spur entfernt, insbesondere eine Schneepflugfunktion
bereitstellt. Die zwei Räumschilder können als separate,
insbesondere spiegelverkehrt ausgebildete, Komponen-
ten bereitgestellt und zur Bildung der Räumungsfront mit-
einander befestigt sein oder aus einem Stück hergestellt
sein. Dabei kann die Räumungsfront achsensymmet-
risch bezüglich einer Mittelachse des Schienenfahr-
zeugs ausgebildet sein.
[0010] Wenigstens ein Räumschild, insbesondere bei-
de Räumschilder, weist ein sich über wenigstens 50%
einer Längserstreckung des jeweiligen Räumschilds er-
streckendes, benachbart dem weiteren Räumschild an-
geordnetes Mittelsegment und ein damit, insbesondere
zerstörungsfrei, lösbar verbundenes, dem weiteren
Räumschild abgewandtes Außensegment auf. Das Mit-
telsegment erstreckt sich demnach unmittelbar angren-
zend von dem benachbarten Räumschild weg bis zu dem
daran anschließenden Außensegment. Durch die lösba-
re Verbindung von Mittel- und Außensegment ist es im
Bedarfsfall, wie bei einem Frontaufprall des Schienen-
fahrzeugs, einer Beschädigung oder bei einer Wartung-
und/oder Reparaturmaßnahme, möglich, die Verbin-
dung zwischen Mittelsegment und Außensegment zu lö-
sen, um einen besseren Zugriff auf die für den jeweiligen
Bedarf notwendigen Komponenten, wie beispielsweise
den Lokomotivrahmen und/oder eine Rückseite des
Fahrbahnräumers, zu erhalten. Ein weiterer Vorteil be-
steht darin, dass aufgrund der Entfernung des Außen-
segments von dem Mittelsegment in diesem Bereich auf
einfache Art und Weise Platz geschaffen wird, um mit
einer Hebevorrichtung zum Anheben des Schienenfahr-
zeugs angreifen beziehungsweise andocken zu können.
Die Verbindung ist insbesondere derart ausgestaltet,
dass sie zerstörungsfrei, d. h. ohne eine Beschädigung
beziehungsweise Zerstörung der Verbindung, des Mit-
telsegments und/oder des Außensegments wieder ge-
löst werden kann. Die Erfinder der vorliegenden Erfin-
dung haben herausgefunden, dass sich die Position der
seitlichen, lateralen Endabschnitte der Räumungsschil-
der des Fahrbahnräumers besonders gut als Zugangs-
punkt für eine Hebevorrichtung zum Anheben des Schie-
nenfahrzeugs eignen. Durch die erfindungsgemäß vor-
gesehene Mehrteiligkeit des Fahrbahnräumers kann die-
se Position auf konstruktiv einfache Art und Weise nutz-
bar gemacht werden. Die Verbindung zwischen Mittel-
segment und Außensegment kann insbesondere der ge-
staltet sein, dass ein kontinuierlicher Übergang geschaf-
fen ist und somit eine einheitliche Räumungsfront
gebildet ist. Ein weiterer Vorteil der Mehrteiligkeit besteht
darin, dass bei einer Beschädigung nur eines Teils des
Räumschilds dieses ausgewechselt werden kann, ohne
dass die Notwendigkeit besteht, dass vollständige
Räumschild auszutauschen.
[0011] In einer beispielhaften Ausführung der vorlie-
genden Erfindung macht das Mittelsegment wenigstens
55%, insbesondere wenigstens 60%, 65%, 70% oder we-
nigstens 75%, der Längserstreckung des Räumschilds
aus. Es hat sich herausgestellt, dass es für den vorge-

sehenen Zweck des Ansetzens einer Hebevorrichtung
ausreichend ist, dass das Außensegment wenigstens 15
%, wenigstens 20 % oder wenigstens 25 % der Längs-
erstreckung des Räumschilds beträgt. Dies hat ferner
den Vorteil, dass der überwiegende Teil des
Räumschilds zusammenhängend, insbesondere aus ei-
nem Stück, hergestellt ist und insofern in der Stabilität
ausreichend Ist, um auch im Falle eines Aufpralls genü-
gend Schutz stellen zu können.
[0012] In einer weiteren beispielhaften Ausführung des
erfindungsgemäßen Fahrbahnräumers sind das Mittel-
segment und das Außensegment separat voneinander
hergestellt und lösbar aneinander befestigt, insbesonde-
re miteinander verschraubt. Worten können das Mittel-
segment und das Außensegment voneinander unabhän-
gige Teile sein, die zur Bildung des Räumschilds und
damit zur Bildung des Fahrbahnräumers miteinander
verbunden werden, insbesondere aneinander befestigt,
wie miteinander verschraubt, werden.
[0013] Gemäß einer beispielhaften Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung ist die Befestigung, insbesonde-
re die Verschraubung, weg von dem weiteren
Räumschild in Richtung Umgebung orientiert und frei zu-
gänglich. Dadurch ist es im Bedarfsfall auf und Weise
möglich, auf die Befestigung zugreifen zu können, um
diese zu lösen und damit das Außensegment von dem
Mittelsegment abtrennen zu können.
[0014] In einer weiteren beispielhaften Ausführung der
vorliegenden Erfindung sind das Mittelsegment und das
Außensegment über eine vordefinierte Solltrennstelle,
wie eine Sollbruchstelle, miteinander verbunden. Dabei
kann die Solltrennstelle dazu eingerichtet sein, bei einer
vorbestimmten Krafteinwirkung von außen auf den Fahr-
bahnräumer, insbesondere auf eines der Räumschilder,
eine Trennung des Außensegments vom Mittelsegment
zu bewirken und/oder zuzulassen. Beispielsweise kann
die Solltrennstelle so ausgelegt sein, dass bereits wäh-
rend des Aufpralls auf ein Hindernis zumindest teilweise
eine Trennung von Mittelsegment und Außensegment
an der Solltrennstelle einhergeht, um die Entfernbarkeit
des Außensegments zu beschleunigen und/oder zu ver-
einfachen. Damit ist es möglich, das Mittelsegment und
Außensegment aus einem Stück hergestellt sind und mit
der Solltrennstelle zum gezielten Abtrennen des Außen-
segments von dem Mittelsegment versehen sind. Des
Weiteren ist es möglich, dass das Außensegment durch-
aus separat von dem Mittelsegment hergestellt ist, je-
doch über eine lösbare Haftverbindung, wie eine Klebe-
verbindung oder dergleichen, zur Bildung der Solltrenn-
stelle miteinander verbunden sind.
[0015] Gemäß einer weiteren beispielhaften Weiterbil-
dung des erfindungsgemäßen Fahrbahnräumers ist die
Solltrennstelle durch eine Materialschwächung, wie eine
Perforation, und/oder durch eine Fügenaht, wie eine Kle-
benaht, gebildet.
[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung, der mit den vorhergehenden Aspekten
und beispielhaften Ausführungen kombinierbar ist, ist ein
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Lokomotivrahmen für ein Schienenfahrzeug, insbeson-
dere eine Mittelführerhauslokomotive, bereitgestellt. Der
Lokomotivrahmen dient grundsätzlich dazu, Fahrzeug-
komponenten zu tragen bzw. daran zu befestigen, wie
beispielsweise die Antriebs- und Hilfseinheiten sowie die
Aufbauten, wie beispielsweise das Führerhaus. Beim er-
findungsgemäßen Lokomotivrahmen handelt es sich ins-
besondere um einen selbsttragenden Rahmen, an dem
in nichttragender Weise alle Baugruppen des Schienen-
fahrzeugs befestigt, insbesondere angeschraubt, wer-
den können und der im Wesentlichen vollständig die
Tragfunktion übernimmt und/oder eine genügend große
Stabilität aufweist, um sämtliche zu befestigenden Fahr-
zeugkomponenten zu tragen. Der Lokomotivrahmen
kann eine insbesondere wenigstens abschnittsweise flä-
chige und/oder eben Tragstruktur für Aufbauten, wie ein
Führerhaus umfassen. Die Tragstruktur kann eine von
den Schienen weg weisende Oberseite aufweisen, die
insbesondere wenigstens abschnittsweise flächig
und/oder eben ausgebildet ist und dazu dient, Aufbauten,
wie beispielsweise das Führerhaus, eine Bremsanlage
sowie Antriebsmittel, wie beispielsweise einen Diesel-
motor, aufzunehmen. Die Tragstruktur kann sich über im
Wesentlichen die gesamte Längserstreckung des Loko-
motivrahmens ausbilden und/oder befindet sich im We-
sentlichen auf dem gleichen Höhenniveau, sodass eine
stufenfreie Auflagefläche für die zu tragenden Kompo-
nenten gebildet sein kann. Des Weiteren kann die
Tragstruktur eine den Schienen zuzuwendende Unter-
seite aufweisen, die dazu ausgebildet sein kann, von der
Unterseite her weitere Fahrzeugkomponenten, wie bei-
spielswiese Antriebs- und Hilfseinheiten, beispielsweise
einen Transformator, Druckluftbehälter oder einen Kraft-
stofftank, zu montieren und an der Unterseite der
Tragstruktur zu befestigen, insbesondere zu verschrau-
ben. Des Weiteren kann die Tragstruktur eine Federab-
stützung, insbesondere an der Unterseite ausgebildete
und sich quer zur Längsrichtung des Lokomotivrahmens
erstreckende Querträger zur Stabilitätserhöhung
und/oder wenigstens einen Anlenkturm zur Kopplung
des Lokomotivrahmens an ein Fahrgestell aufweisen.
Ferner kann der erfindungsgemäße Lokomotivrahmen
zwei sich an einer Unterseite der Tragstruktur in Längs-
richtung des Schienenfahrzeugs erstreckende Längsträ-
ger aufweisen. Die Längsträger erstrecken sich über im
Wesentlichen die gesamte Längserstreckung des Loko-
motivrahmens und sind insbesondere dafür vorgesehen,
die Stabilität des Lokomotivrahmens herzustellen
und/oder um Anbindungspunkte für zu montierende bzw.
zu befestigende Fahrzeugkomponenten bereitzustellen.
Bei den Längsträgern kann es sich um sogenannte Au-
ßenlängsträger oder um sogenannte Innenlängsträger
handeln. Die Außenlängsträger zeichnen sich dadurch
aus, dass diese im Wesentlichen randseitig der
Tragstruktur angeordnet sind und insbesondere bündig
mit dieser in einer quer zur Längsrichtung orientierten
Breitenrichtung abschließen. Bei Lokomotivrahmen mit
einer Tragstruktur und zwei Außenlängsträgern ergibt

sich in der Schnittansicht im Wesentlichen ein U-Profil.
Im Unterschied dazu befinden sich die Innenlängsträger
nach innen versetzt, d.h. aufeinander zu verlagert ge-
genüber der Außenlängsträger-Anordnung. Insofern
sind die Innenlängsträger in Bezug auf einen in Breiten-
richtung weisenden Außenrand der Tragstruktur nach in-
nen versetzt, sodass zwischen dem Außenrand und dem
jeweils benachbarten Innenlängsträger außenseitig des
Innenlängsträgers Bauraum zur Verfügung steht, um
weitere Komponenten zu befestigen. Der Lokomotivrah-
men mit Tragstruktur und zwei Innenlängsträgern weist
im Querschnitt im Wesentlichen ein DoppelT-Profil auf.
Die Innenlängsträger-Variante hat sich insbesondere
deshalb als vorteilhaft erwiesen, als eine bessere
Kraftableitung von in Fahrzeuglängsrichtung orientier-
ten, frontseitig Richtung Umgebung weisenden Puffern
über die Tragstruktur in die Innenlängsträger gewährleis-
tet ist. Des Weiteren hat der Versatz der Innenlängsträ-
ger nach innen den Vorteil einer besseren Montage-
und/oder Wartungszugänglichkeit, da von außen teilwei-
se auf Fahrzeugkomponenten, die außenseitig des In-
nenlängsträgers an der Unterseite der Tragstruktur an-
geordnet sind, zugänglich sind. Darüber hinaus hat sich
herausgestellt, dass sich die Innenlängsträger auch dazu
eignen, Schienenfahrzeuge von einem reinen dieselmo-
torischen Betrieb auf einen hybriden und/oder elektri-
schen Betrieb umzurüsten. Diese Retrofit-Option ist bei
Außenlängsträgern nicht gegeben. Wenigstens einer der
Längsträger kann im Verlauf dessen Längserstreckung
eine Breitenaufweitung quer zur Längserstreckung auf-
weisen, um einen zwischen den beiden Längsträgern ge-
bildeten Aufnahmeraum für Fahrzeugkomponenten, wie
Antriebs- und Hilfseinheiten, beispielsweise einen Trans-
formator, Druckluftbehälter und/oder einen Kraftstoff-
tank, zu vergrößern. Ausgehend von den gegenüberlie-
genden Längsenden des Lokomotivrahmens bzw. der
beiden Längsträger kann die Breitenaufweitung jenseits,
insbesondere zwischen, je einer Verbindungsstelle zum
Verbinden und Koppeln mit einem Drehgestell des Schie-
nenfahrzeugs angeordnet sein. Mit anderen Worten
kann ein Abstand der beiden Längsträger zueinander im
Bereich der Längsenden des Lokomotivrahmens kleiner
sein als in einem dazwischenliegenden Abschnitt im Be-
reich der Breitenaufweitung. Die insbesondere mit hyb-
riden und/oder elektrisch betriebenen Lokomotiven ein-
hergehenden Anforderungen der Aufnahme zusätzlicher
Komponenten, wie beispielsweise eines Transforma-
tors, fordert einen anderen Platzbedarf, als dies bei rein
dieselmotorisch betriebenen Lokomotiven der Fall war.
Durch die Breitenaufweitung ist es möglich, große Kom-
ponenten, wie beispielsweise den Transformator, zuver-
lässig unterzubringen, ohne Stabilitätseinbu-ßen hin-
nehmen zu müssen und/oder andere Komponenten ver-
lagern zu müssen. Ferner kann wenigstens einer der
Längsträger, insbesondere beide Längsträger, im Ver-
lauf dessen Längserstreckung eine quer zur Längs- und
Breitenrichtung ausgebildete Ausbauchung von wenigs-
tens 25% und höchstens 150% einer Höhe des jeweiligen
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Längsträgers aufweisen. Mit anderen Worten bewirkt die
Ausbauchung eine Zunahme der Höhe des jeweiligen
Längsträgers von 25% bzw. 150% derjenigen Höhe des
Längsträgers, die der Längsträger benachbart der Aus-
bauchung aufweist. In eingebautem Zustand im Schie-
nenfahrzeug bzw. im Einsatzzustand ist die Ausbau-
chung in Vertikalrichtung, und zwar in Richtung der
Schienen, orientiert. Beispielsweise beträgt die Ausbau-
chung wenigstens 30% und höchstens 125%, insbeson-
dere wenigstens 35% und höchstens 100%, wenigstens
35% und höchstens 85%, wenigstens 40% und höchs-
tens 75% oder wenigstens 45% und höchstens 55%, ei-
ner Höhe des jeweiligen Längsträgers. Die Ausbauchung
bewirkt grundsätzlich eine Erhöhung der Steifigkeit des
Längsträgers, insbesondere der Einheit aus Längsträger
und Tragstruktur und insofern des gesamten Lokomotiv-
rahmens. Des Weiteren ist der Anforderung bzw. der He-
rausforderung in Bezug auf den limitierten zur Verfügung
stehenden Platz bzw. Bauraum an der den Schienen zu-
gewandten Unterseite der Tragstruktur Rechnung getra-
gen. Die erfindungsgemäß vorgesehene Ausbauchung
in ihrer konkreten Abmessung stellt einen optimalen
Kompromiss aus Stabilitätserhöhung und Bauraumbe-
rücksichtigung dar.
[0017] Der erfindungsgemäße Lokomotivrahmen um-
fasst einen insbesondere gemäß einem der zuvor be-
schriebenen Aspekte und/oder beispielhaften Ausfüh-
rungen ausgebildeten und an einem in Längsrichtung
des Lokomotivrahmens, insbesondere in Fahrtrichtung,
weisenden Ende angebrachten Fahrbahnräumer auf.
Der Lokomotivrahmen kann an dem frontseitigen Ende
eine Schnittstelle zum Anbringen des Fahrbahnräumers
an den Lokomotivrahmen aufweisen.
[0018] Des Weiteren umfasst der erfindungsgemäße
Lokomotivrahmen wenigstens eine wenigstens ab-
schnittsweise oberhalb des Fahrbahnräumers, insbe-
sondere wenigstens abschnittsweise oberhalb eines der
Räumschilder, angeordnete, flächige Anhebepratze für
eine Hebevorrichtung zum Anheben des Schienenfahr-
zeugs, insbesondere zum Untergreifen durch eine He-
bevorrichtung, wie einen von vertikal unten anzusetzen-
den Hubzylinder. Insbesondere ist die wenigstens eine
flächige Anhebepratze in der Breitenrichtung des Loko-
motivrahmens wenigstens breitenabschnittsweise ober-
halb des Fahrbahnräumers angeordnet. Die Anhebe-
pratze kann fest mit dem Lokomotivrahmen verbunden
sein und/oder dazu eingerichtet sein, zum einen eine ge-
eignete Angriffsstelle für die Hebevorrichtung zu bieten
und zum anderen die von der Hebevorrichtung aufge-
brachte Hubkraft in den Lokomotivrahmen zu übertra-
gen. Durch die insbesondere wandstärkendünne flächi-
ge Ausgestaltung der Anhebepratze nimmt diese wenig
Platz ein und es kann kraftübertragend Beispiel 2 sein
Hubzylinder von unten flächig angesetzt werden, um eine
optimale Kraftübertragung in den Lokomotivrahmen zu
ermöglichen. Aufgrund der Tatsache, dass die Anhebe-
pratze oberhalb des Fahrbahnräumers angeordnet ist,
verbleiben diese auch im Schadensfall, beispielsweise

nach einem Aufprall des Fahrbahnräumers auf ein
schweres Hindernis, unbeschädigt und/oder zugänglich,
sodass sichergestellt ist, dass die Hebevorrichtung zum
Anheben des Schienenfahrzeugs angesetzt werden
kann.
[0019] In einer beispielhaften Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Lokomotivrahmens ist die Anhebeprat-
ze im Bereich eines seitlichen Endabschnitts von 50%,
insbesondere von 60%, 65%, 70% bis 100% oder von
75%, bis 100% einer Gesamtlängserstreckung des Fahr-
bahnräumers angeordnet. Mit anderen Worten befindet
sich die Anhebepratze im Bereich eines lateralen Endes
des Fahrbahnräumers und ist daher besonders gut von
außen zugänglich, insbesondere ohne, dass andere
Komponenten, wie Fahrwerks- und/oder Rahmenkom-
ponenten, überbrückt oder umgangen werden müssen,
um die Anhebepratze zu erreichen.
[0020] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rung des erfindungsgemäßen Lokomotivrahmens weist
die Anhebepratze eine im Wesentlichen rechteckige
Grundfläche auf und/oder ist auf gleicher Höhe in Bezug
auf die Längsrichtung des Lokomotivrahmens wie der
Fahrbahnräumer angeordnet. Aufgrund der Tatsache,
dass der Fahrbahnräumer im Wesentlichen die vorderste
Front des Schienenfahrzeugs, gegebenenfalls mit Aus-
nahme einer gegebenenfalls vorhandenen Pufferkupp-
lung, ist es von Vorteil, die Anhebepratze ebenfalls mög-
lichst weit vorne in Bezug auf die Längsrichtung des Fahr-
zeugs anzuordnen, um die bestmögliche Zugänglichkeit
zu erreichen.
[0021] In einer weiteren beispielhaften Ausführung der
vorliegenden Erfindung ist der Fahrbahnräumer gemäß
einem der zuvor beschriebenen Aspekte bzw. beispiel-
haften Ausführungen ausgebildet und die Anhebepratze
ist im Bereich des lösbaren Außensegments angeordnet.
Dadurch kann im Bedarfsfall von der Mehrteiligkeit des
erfindungsgemäßen Fahrbahnräumers profitiert werden,
indem das Außensegment von dem Mittelsegment de-
montiert wird, um den vollständigen Raum unterhalb der
Anhebepratze für die Hebevorrichtung und/oder War-
tungs- und/oder Reparaturmaßnahmen freizugeben.
Gemäß einer beispielhaften Weiterbildung ist eine Ab-
messung des Außensegments in Breitenrichtung quer
zur Längsrichtung des Lokomotivrahmens größer be-
messen als eine Breitenabmessung der Anhebepratze.
Dadurch ist sichergestellt, dass die vollständige Anhe-
bepratze freigegeben und für die Hebevorrichtung zu-
gänglich ist, ohne dass noch ein Teil des Räumschilds
im Weg ist.
[0022] Gemäß einer weiteren beispielhaften Weiterbil-
dung der vorliegenden Erfindung ist die Anhebepratze
derart angeordnet und/oder eine Abmessung des Au-
ßensegments derart auf eine Abmessung und/oder Po-
sition der Anhebepratze abgestimmt, dass bei abge-
trenntem Außensegment die Anhebepratze für eine He-
bevorrichtung, insbesondere für einen von vertikal unten
an die Anhebepratze anzusetzenden Hubzylinder, zu-
gänglich ist. Durch die Aufeinanderabstimmung Von An-
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hebepratze und Außensegment kann zuverlässig sicher-
gestellt werden, dass die bestmögliche Zugänglichkeit
der zum Anheben des Schienenfahrzeugs zu erreichen-
den Anhebepratze gegeben ist.
[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung, der mit den vorhergehenden Aspekten
und beispielhaften Ausführungen kombinierbar ist, ist ei-
ne Lokomotive, insbesondere eine Mittelführerhausloko-
motive, für ein Schienenfahrzeug bereitgestellt, die we-
nigstens einen nach einem der vorstehenden Aspekte
und/oder beispielhaften Ausführungen ausgebildeten
Fahrbahnräumer und/oder einen nach einem der vorste-
henden Aspekte und/oder beispielhaften Ausführungen
ausgebildeten Lokomotivrahmen umfasst. Beispielswei-
se ist ein Führerhaus, insbesondere ein Mittelführerhaus,
auf einer den Schienen abgewandten Oberseite der
Tragstruktur angeordnet, insbesondere befestigt.
[0024] Bevorzugte Ausführungen sind in den Unteran-
sprüchen angegeben.
[0025] Im Folgenden werden weitere Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile der Erfindung mittels Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungen der Erfindung anhand
der beiliegenden beispielhaften Zeichnungen deutlich, in
denen zeigen:

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0026]

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer beispielhaf-
ten Ausführung eines erfindungsgemäßen
Fahrbahnräumers;

Fig. 2 der Fahrbahnräumer aus Figur 1 in perspekti-
vische Rückansicht;

Fig. 3 eine Unteransicht eines Ausschnitts einer bei-
spielhaften Ausführung eines erfindungsgemä-
ßen Lokomotivrahmens;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des eines Loko-
motivrahmens aus Figur 3; und

Fig. 5 der Lokomotivrahmen aus Figur 4 in einem al-
ternativen Betriebszustand.

[0027] In der folgenden Beschreibung beispielhafter
Ausführungen der vorliegenden Erfindung ist ein erfin-
dungsgemäßer Fahrbahnräumer im Allgemeinen mit der
Bezugsziffer 1 versehen, der gemäß den beispielhaften
Ausführungen auch eine Schneepflugfunktion aufweist,
ein erfindungsgemäßer Lokomotivrahmen im Allgemei-
nen mit der Bezugsziffer 10. Am Beispiel der beiliegen-
den Figuren handelt es sich bei dem Lokomotivrahmen
10 um eine Innenlängsträger-Variante für eine Mittelfüh-
rerhauslokomotive. Im Gegensatz zu Außenlängsträger-
Varianten, bei denen die Außenlängsträger im Wesent-
lichen randseitig am Lokomotivrahmen 10 angeordnet
sind und insbesondere bündig mit diesem in einer quer
zur Längsrichtung orientierten Breitenrichtung abschlie-
ßen, befinden sich die Innenlängsträger nach innen in
Breitenrichtung versetzt, d.h. aufeinander zu verlagert

gegenüber der Außenlängsträger-Anordnung.
[0028] Bezugnehmend auf der Figuren 1 und 2 ist eine
beispielhafte Ausführung eines erfindungsgemäßen
Fahrbahnräumers 1 isoliert abgebildet, die Figuren 3 bis
5 zeigen beispielhafte Ausführungen eines erfindungs-
gemäßen Lokomotivrahmens 10 mit einem erfindungs-
gemäßen Fahrbahnräumer 1.
[0029] Der erfindungsgemäße Lokomotivrahmen 1
umfasst zwei Räumschilder 3, 5, die zur Bildung einer V-
oder Pfeil-förmigen Räumungsfront 7 angeordnet sind.
Die Räumschilder 3, 5 sind konkav gekrümmt und weisen
im Wesentlichen dieselbe Krümmung auf, sodass sich
eine kontinuierliche einheitliche Räumungsfront 7 ergibt.
[0030] Beide Räumschilder 3, 5 sind wenigstens zwei-
teilig ausgebildet und umfassen ein größeres Mittelseg-
ment 9, 11 und jeweils ein mit dem Mittelsegment 9, 11
verbundenes Außensegment 13, 15. die Außensegment
13, 15 sind insbesondere zerstörungsfrei lösbar mit dem
zugeordneten Mittelsegment 9, 11 verbunden (Figur 2),
um im Bedarfsfall, wie bei einem Frontaufprall des Schie-
nenfahrzeugs, einer Beschädigung oder bei einer War-
tung- und/oder Reparaturmaßnahme, die Verbindung
zwischen Mittelsegment 9, 11 und Außensegment 13,
15 zu lösen, um einen besseren Zugriff auf die für den
jeweiligen Bedarf notwendigen Komponenten, wie bei-
spielsweise den Lokomotivrahmen 10 und/oder eine
Rückseite des Fahrbahnräumers 1, zu erhalten. An einer
dem Untergrund zuzuordnenden Unterseite 17 des Fahr-
bahnräumers 1 ist ein sich im Wesentlichen über die ge-
samte Breite des Fahrbahnräumers 1 quer zur Längs-
richtung des Schienenfahrzeugs erstreckendes Adapter-
stück 19 befestigt, welches eine schaufelartige Verlän-
gerung des Fahrbahnräumers 1 bildet. Die Mehrteiligkeit
der Räumschilder 3, 5 ist in Figur 1 durch die mittels der
Bezugszeichen 21, 23 angedeuteten Naht- oder Trenn-
stellen angedeutet, an denen die jeweiligen Mittelseg-
ment-Außensegment-Paare 9,13 bzw. 11,15 auf Stoß
aufeinander stehen, und zwar derart, dass die Räu-
mungsfront 7 kontinuierlich sich auch in den Bereich der
Außensegmente 13, 15 fortsetzt.
[0031] Figur 2 stellt den Fahrbahnräumer 1 gemäß Fi-
gur 1 in der Rückansicht dar. Wie es in Figur 2 zu sehen
ist, sind die Räumschilder 3, 5, insbesondere die Mittel-
segmente 9, 11 als auch die Außensegmente 13, 15, von
einer Trägerstruktur gehalten, die im Allgemeinen mit Be-
zugszeichen 25 versehen ist. Die Trägerstruktur 25 bildet
die Schnittstelle zur Verbindung des Fahrbahnräumers
1 mit dem Lokomotivrahmen 10. Zur Ankopplung bzw.
Befestigung der Trägerstruktur 25 an dem Lokomotiv-
rahmen 10 weist die Trägerstruktur 25 von den
Räumschildern 3,5 wegweisende Kopplungsschnittstel-
len 27, 29, 31 auf. In Figur 2 ist ferner ersichtlich, dass
auch die Trägerstruktur 25 mehrteilig ausgebildet ist und
einen insbesondere aus einem Stück hergestellten Mit-
telträger 33 und zwei davon getrennte, jeweils einem der
Außensegmente 13, 15 zugeordnete Außenträger 35, 37
aufweist. Der Mittelträger 33 und die Außenträger 35, 37
sind jeweils an die entsprechenden zugeordneten
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Räumschild-Segmente angebracht beziehungsweise
damit fest verbunden.
[0032] Weiter bezugnehmend auf Figur 2 ist die lös-
bare Verbindung zwischen den Außensegmenten 13, 15
und den jeweils zugeordneten Mittelsegmenten 9, 11 er-
sichtlich, die durch das Bezugszeichen 39 angedeutet
sind. Die lösbare Verbindung 39 ist in der beispielhaften
Ausführung gemäß den Figuren durch eine Schraubver-
bindung realisiert, und zwar im Bereich der Trägerstruk-
tur 25. Der Mittelträger 33 weist an seinen beiden late-
ralen Enden 41, 43 je eine Befestigungsschnittstelle zum
Verbinden mit dem jeweiligen Außenträger 35, 37 auf,
der eine entsprechend geformte Befestigungsschnitt-
stelle aufweist, die gemäß den beispielhaften Ausführun-
gen durch paarweise flächig aufeinander liegende Stirn-
flächen gebildet ist. Im Bereich der aufeinander liegen-
den Stirnflächen sind Verschraubungspaare 45, 47 zum
insbesondere zerstörungsfrei lösbaren Befestigen von
Mittelsegment 3, 5 und Außensegment 13, 15 vorgese-
hen.
[0033] Bezugnehmend auf die Figuren 3 bis 5 wird eine
beispielhafte Ausführung eines erfindungsgemäßen Lo-
komotivrahmens 10 anhand von drei verschiedenen An-
sichten näher erläutert. Die Unteransicht gemäß Figur 3
zeigt einen in Fahrtrichtung des Schienenfahrzeugs
frontseitigen Endabschnitt 49 des Lokomotivrahmens
10, welcher grundsätzlich eine Tragstruktur 51 für Auf-
bauten des Schienenfahrzeugs, wie beispielsweise ein
Führerhaus, und/oder Antriebs- und Hilfselemente, und
zwei sich an einer Unterseite 53 der Tragstruktur 51 in
Längsrichtung L erstreckende Längsträger 55,57 auf-
weist, die in einen gemeinsamen Brückenabschnitt 59
münden, welcher sich quer zur Längsrichtung L in Brei-
tenrichtung B erstreckt. Der Brückenabschnitt 59 dient
auch zur Befestigung und zum Tragen des Fahrbahn-
räumers 1 und weist dafür zu den Kopplungsschnittstel-
len 27, 29, 31 korrespondierende Befestigungsstruktu-
ren auf. Aus einer Zusammenschau der Figuren 3 und 4
sind zwei in Breitenrichtung B in einem Abstand zuein-
ander angeordnete und auf selber Höhe bezüglich der
Längsrichtung L sich befindende Anhebepratzen 61,63
zu sehen, die an einer in Richtung des Fahrbahnräumers
1 gewandten Unterseite des Brückenabschnitt 59 ange-
ordnet sind. Die Anhebepratzen 61, 63 sind im Wesent-
lichen ebene Plattenstrukturen, die im Einsatz in eine
Horizontalebene orientiert sind und dazu vorgesehen
sind, von einer Hebevorrichtung zum Anheben des
Schienenfahrzeugs genutzt zu werden, insbesondere
von dieser untergriffen zu werden, wie beispielsweise
von einer von vertikal unten anzusetzenden Hubzylinder-
Vorrichtung.
[0034] Die Besonderheit der Darstellung gemäß Figur
3 ist, dass der Fahrbahnräumer 1 teilweise demontiert
ist. Im Bereich der Anhebepratze 61 ist das Außenseg-
ment 15 demontiert, während das gegenüberliegende
Außensegment 13 noch an dem zugehörigen Mittelseg-
ment 5 montiert ist. Bei einem Vergleich der beiden En-
dabschnitte des Fahrbahnräumers 1 ist zu erkennen,

dass die Anhebepratze 61 im Wesentlichen vollständig
frei zugänglich ist, um so bestmöglich von der Hebevor-
richtung genutzt werden zu können, während die Anhe-
bepratze 63 noch teilweise von dem zugewandten Au-
ßensegment 13 verdeckt ist.
[0035] In Figur 4 ist der Lokomotivrahmens 10 gemäß
Figur 3 in perspektivische Frontansicht gezeigt, wobei in
Figur 4 der Fahrbahnräumer 1 vollständig montiert ist, d.
h. beide Außensegmente 13, 15 sind montiert. Die An-
hebepratzen 61,63 befinden sich vertikal oberhalb der
Außensegmente 13, 15 und sind in ihrer in Breitenrich-
tung B kleiner bemessen als die beiden Außensegmente
13, 15 (s. Figur 3). Figur 5 zeigt den Lokomotivrahmens
10 aus Figur 4 in dem montierten Zustand, d. h. beide
Außensegmente 13, 15 sind demontiert. Dadurch ist es
möglich, im Wesentlichen aus drei verschiedenen Rich-
tungen, nämlich aus beiden Orientierungen bezüglich
der Längsrichtung L sowie in einer Breitenrichtung B, auf
die Anhebepratzen 61, 63 zuzugreifen.
[0036] Die in der vorstehenden Beschreibung, den Fi-
guren und den Ansprüchen offenbarten Merkmale kön-
nen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination
für die Realisierung der Erfindung in den verschiedenen
Ausgestaltungen von Bedeutung sein.

Bezugszeichenliste

[0037]

1 Fahrbahnräumer
3, 5 Räumschild
7 Räumungsfront
9, 11 Mittelsegment
13, 15 Außensegment
17 Unterseite
19 Adapterstück
21, 23 Trennstelle
25 Trägerstruktur
27, 29, 31 Kopplungsschnittstelle
33 Mittelträger
35, 37 Außenträger
39 Verbindung
41, 43 laterales Ende
45, 47 Verschraubungspaar
49 Endabschnitt
51 Tragstruktur
53 Unterseite
55, 57 Längsträger
59 Brückenabschnitt
61,63 Anhebepratze

L Längsrichtung
B Breitenrichtung
V Vertikalrichtung
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Patentansprüche

1. Lokomotivrahmen (10) für ein Schienenfahrzeug,
insbesondere eine Lokomotive, wie eine Mittelfüh-
rerhauslokomotive, zum Aufnehmen und Tragen
von Fahrzeugkomponenten, umfassend

- einen an einem in Längsrichtung (L) des Lo-
komotivrahmens (10) weisenden Ende ange-
brachten Fahrbahnräumer (1) und
- wenigstens eine abschnittsweise oberhalb des
Fahrbahnräumers (1) angeordnete, flächige An-
hebepratze (61, 63) für eine Hebevorrichtung
zum Anheben des Schienenfahrzeugs, insbe-
sondere zum Untergreifen durch eine Hebevor-
richtung, wie einen von vertikal unten anzuset-
zenden Hubzylinder.

2. Lokomotivrahmen (10) nach Anspruch 1, wobei der
Fahrbahnräumer (1) eine Gesamtlängserstreckung
definiert und die Anhebepratze (61, 63) im Bereich
eines seitlichen Endabschnitts seitlich von 50%, ins-
besondere von 60%, 65%, 70% bis 100% oder von
75%, bis 100% der Gesamtlängserstreckung des
Fahrbahnräumers (1) angeordnet ist.

3. Lokomotivrahmen (10) nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Anhebepratze (61, 63) eine im Wesentlichen
rechteckige Grundfläche aufweist und/oder in Bezug
auf die Längsrichtung (L) des Lokomotivrahmens
(10) im gleichen Längsabschnitt wie der Fahrbahn-
räumer (1) angeordnet ist.

4. Lokomotivrahmen (10) nach Anspruch einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei der Fahrbahnräumer (1)
für ein Schienenfahrzeug, insbesondere eine Loko-
motive, wie eine Mittelführerhauslokomotive, zwei
Räumschilder (3, 5) umfasst, die zur Bildung einer
V-förmigen Räumungsfront (7) angeordnet sind, wo-
bei wenigstens ein Räumschild (3, 5) ein sich über
wenigstens 50% einer Längserstreckung des jewei-
ligen Räumschilds (3, 5) erstreckendes, benachbart
dem weiteren Räumschild (3, 5) angeordnetes Mit-
telsegment (9, 11) und ein damit, insbesondere zer-
störungsfrei, lösbar verbundenes, dem weiteren
Räumschild (3, 5) abgewandtes Außensegment (13,
15) aufweist.

5. Lokomotivrahmen (10) nach Anspruch 4, wobei das
Mittelsegment (9, 11) wenigstens 55%, insbesonde-
re wenigstens 60%, 65%, 70% oder wenigstens
75%, der Längserstreckung des Räumschilds (3, 5)
ausmacht.

6. Lokomotivrahmen (10) nach einem der Ansprüche
4 oder 5, wobei das Mittelsegment (9, 11) und das
Außensegment (13, 15) separat voneinander herge-
stellt und lösbar aneinander befestigt sind, insbeson-

dere miteinander verschraubt sind.

7. Lokomotivrahmen (10) nach Anspruch 6, wobei die
Befestigung, insbesondere die Verschraubung, weg
von dem weiteren Räumschild (3, 5) in Richtung Um-
gebung orientiert und frei zugänglich ist.

8. Lokomotivrahmen (10) nach einem der Ansprüche
4 bis 7, wobei das Mittelsegment (9, 11) und das
Außensegment (13, 15) über eine vordefinierte Soll-
trennstelle, wie eine Sollbruchstelle, miteinander
verbunden sind, wobei insbesondere die Solltrenn-
stelle dazu eingerichtet ist, bei einer vorbestimmten
Krafteinwirkung von außen auf den Fahrbahnräumer
eine Trennung des Außensegments (13, 15) vom
Mittelsegment (9, 11) zu bewirken.

9. Lokomotivrahmen (10) nach Anspruch 8, wobei die
Solltrennstelle durch eine Materialschwächung, wie
eine Perforation, und/oder durch eine Fügenaht, wie
eine Klebenaht, gebildet ist.

10. Lokomotivrahmen (10) nach einem der Ansprüche
4 bis 9, wobei die Anhebepratze (61, 63) im Bereich
des lösbaren Außensegments (13, 15) angeordnet
ist, insbesondere vertikal oberhalb des Außenseg-
ments (13, 15) angeordnet ist, wobei insbesondere
eine Abmessung des Außensegments (13, 15) in
Breitenrichtung (B) quer zur Längsrichtung (L) des
Lokomotivrahmens (10) größer bemessen ist als ei-
ne Breitenabmessung der Anhebepratze (61, 63).

11. Lokomotivrahmen (10) nach Anspruch 10, wobei die
Anhebepratze (61, 63) derart angeordnet und/oder
eine Abmessung des Außensegments (13, 15) der-
art auf eine Abmessung und/oder Position der An-
hebepratze (61, 63) abgestimmt ist, dass bei abge-
trenntem Außensegment (13, 15) die Anhebepratze
(61, 63) für eine Hebevorrichtung, insbesondere für
einen von vertikal unten an die Anhebepratze (61,
63) anzusetzenden Hubzylinder, zugänglich ist.

12. Lokomotive, insbesondere Mittelführerhauslokomo-
tive, für ein Schienenfahrzeug, umfassend einen
nach einem der Ansprüche 1 bis 11 ausgebildeten
Lokomotivrahmen (10).
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